
 

  
 
Kassenpflichtige Leistungen 
Die Tarife der Krankenversicherer sind Schweizweit einheitlich geregelt. 
Die KLV-Tarife (Art. 7a) sind vom Bund festgelegt. 
 
Bedarfsabklärung und Beratung  CHF 76.90/Std.  MwSt. frei 
Behandlungspflege (nach Absprache)  CHF 63.00/Std.  MwSt. frei 
Grundpflege (Stufe 3)  CHF 52.60/Std.  MwSt. frei 
 
Kassenpflichtige Leistungen sind von der Mehrwertsteuer befreit, ohne weitere Zuschläge und müssen ärztlich 
verordnet sein. 
 
 
 
 

Zusätzlich fällt eine Beteiligung des Leistungsempfängers (Kunde) wie folgt an: 
 
Kanton Aargau maximal CHF 15.35 pro Tag 
Bei Leistungen unter einer Stunde wird die Patientenbeteiligung anteilsmässig erhoben. 
 
Kanton Baselland maximal CHF 7.65 pro Std./Tag  
Bei Leistungen unter einer Stunde wird die Kundenbeteiligung anteilsmässig erhoben. 
 
Kanton Baselstadt maximal CHF 7.65 pro Std./Tag  
Bei Leistungen unter einer Stunde wird der Eigenbeitrag anteilsmässig erhoben. 
 
Für Patientinnen und Patienten ohne Anspruch auf Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe, die den Eigen-
beitrag aufgrund ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit nicht aufbringen können, besteht eine Härtefallregelung. 
Danach übernimmt der Kanton den ganzen anfallenden Eigenbeitrag, wenn ein Anspruch auf individuelle 
Prämienverbilligung besteht. Diese Regelung gilt erst ab einem Leistungsumfang von 20 Stunden ambulanter 
Pflege bzw. CHF 160.- pro Kalenderjahr. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können für die Rückerstattung 
des Eigenbeitrags die Originalleistungsabrechnung der Krankenkasse zusammen mit der Kontoverbindung 
(Bank/Post) beim Amt für Sozialbeiträge eingereicht werden. 
 
Kanton Solothurn maximal CHF 15.36 pro Std./Tag  
Bei Leistungen unter einer Stunde wird die Patientenbeteiligung anteilsmässig erhoben. 
 
 
 
 

Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre sind von der Patientenbeteiligung/Kundenbeteiligung/Eigenbeitrag befreit. 
 

 
 
 
 
 
 
 

         Gültig ab 01.08.2020 


